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Innerschulisches Konzept zur Prdvention und Behebung

sozial-emotionaler Konfliktsituationen

in Anlehnung an §25 des Schulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein

Bei STOPP ist Schluss!

* Klassenregeln

* Klassenrat, 1x wéchentlich

* Schulordnung/Pausenregeln als Aushang in den Klassen|

mit Unterschriften der Schiler/innen

J

p
N
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) ~
= E X
23 * Individuell angepasste MaBnahmen:
§ % Wiedergutmachungskonzept, Nachdenkaufgabe, etc. |
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=g * Einzelgesprdch mit Schillern/innen und Eltern
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5 G * Schriftlicher Verhaltensplan mit positiven Zielen,
% 2 mdglichst von den Schiilern/innen selbst formuliert
=
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g * Sozial-emotionaler Lernplan
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*Schriftlicher Verweis (erste OrdnungsmafBnahme) mit
Ankindigung weiterer Schritte

* Ausschluss auf Zeit von auBBerunterrichtlichen Veranstaltungen

* Ausschluss vom Unterricht bis zur Dauer von 2 Wochen

*Uberweisung in die Parallelklasse /Standortwechsel, wenn
die aufnehmende Klasse sozial-emotional gefestigt ist

*Uberweisung in eine andere Schule
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Entscheidung obliegt dem Schulamt.

Die Schulsozialarbeit
kann einbezogen
werden, sp&testens
ab Punkt 6 sollte sie
einbezogen werden.

Die BE-Lehrkraft
wird hinzugezogen.

Ist eine Beschulung
ohne Schulbegleitung
nicht méglich, wird fir
den Kreis Rd-Eck die
Steuergruppe Schule-

Jugendhilfe
(eine Diagnose
mussvorliegen!ll)

eingeschaltet.

Der schulpsycho-
logische Dienst kann

immer zu Rate

gezogen werden.
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Innerschulisches Konzept zur Prävention und Behebung 

sozial-emotionaler Konfliktsituationen

in Anlehnung an §25 des Schulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein 

•Bei STOPP ist Schluss!

•Klassenregeln

• Klassenrat, 1x wöchentlich

•Schulordnung/Pausenregeln als Aushang in den Klassen 

mit Unterschriftender Schüler/innen

•Einzelgespräch mit Schülern/innen

•Individuell angepasste Maßnahmen: 

Wiedergutmachungskonzept, Nachdenkaufgabe, etc. 

•Einzelgespräch mit Schülern/innen und Eltern

•Schriftlicher Verhaltensplan mit positiven Zielen, 

möglichst von den Schülern/innen selbst formuliert

•Sozial-emotionaler Lernplan

Die Schulsozialarbeit 

kann einbezogen  

werden, spätestens 

ab Punkt 6 sollte sie 

einbezogen werden.

Die BE-Lehrkraft 

wird hinzugezogen.

Entscheidung obliegt dem Schulamt.

•Schriftlicher Verweis (erste Ordnungsmaßnahme) mit 

Ankündigung weiterer Schritte

•Ausschluss auf Zeit von außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

•Ausschluss vom Unterricht bis zur Dauer von 2 Wochen

•Überweisung in die Parallelklasse/Standortwechsel, wenn 

die aufnehmende Klasse sozial-emotional gefestigt ist

•Überweisung in eine andere Schule

Ist eine Beschulung 

ohne Schulbegleitung 

nicht möglich, wird für 

den Kreis Rd-Eck die 

Steuergruppe Schule-

Jugendhilfe

(eine Diagnose 

mussvorliegen!!!) 

eingeschaltet.

Der schulpsycho-

logische Dienstkann 

immer zu Rate 

gezogen werden.


